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Des Weiteren kommen zur Überzeugung die beiden Einbrech er Marc Kirchner und Daniel 

Arnoult, die in der Zeit zwischen dem 26.04. und 28.04.2009 nach der Tat in das Haus der 

Familie eingebrochen sind, nicht als Täter in Betracht, was sich aus den Angaben des Zeugen 

KOK Loeb ergibt. Dieser bekundete, dass diese nur in diesem Zeitraum, der mangels 

genauerer Angaben der Beiden nicht genauer einzugrenzen sei, sich aber nur in diesem 

Zeitraum habe stattfinden können , in dem Haus der Familie Toll eingebroc~en wären. Die 

dabei entwendeten Gegenstände seien bei einem Pfandleiher aufgetaucht und über diesen 

seien die Daten von den zwei Tätern ermittelt worden, bei denen es sich um „Junkies" 

handele, die sich aufgrund des Leerstehens des Hauses dort Beute erhofft hätten. Bei der 

Vernehmung von diesen habe sich ergeben, dass sie gewusst hätten , dass aufgrund der Tat 

niemand mehr vor Ort gewesen sei und gedacht hätten; dass sich dort auch möglichenveise 

Schmuck oder ähnliches dort befunden hätte. Die beid en Einbrecher hätten ansonsten 

keinerlei Bezug zur Familie Toll gehabt und in Angesicht ihrer Tatbegehung und des Motivs 

sei eine Verwicklung in die Tat auch nicht anzunehmen. Auch hätten beide zum Zeitpunkt der 

Tatortbegehung bei der Auswertung der Funkzellen in diesem Bereich keinerlei Telefonate 

geführt. Dass diese als Täter zur Überzeugung der Kammer nicht in Betracht kommen, ergibt 

sich nicht nur aus diesen Angaben , die schlüssig und nachvoll ziehbar sind, sondern auch 

daraus, dass es zur Überzeugung der Kammer fernliegend ist, dass ein Täter nach einer 

solchen Tat an den Tatort zurückkehrt, um dann erst das Haus nach brauchbarem Diebesgut 

zu durchsuchen. 

Letztlich scheidet auch ein weiteres Mitglied aus dem Famili enkre is der Klaus Toll aus. Die 

Zeugen Barbara und Peter Toll als Geschw ister des Angeklagten gaben bei ihrer Vernehmung 

glaubhaft an, dass sie nichts mit dem Tod von ihrem Bruder und ihrer Schwägerin zu tun 

hätten und erst von der Poli_zei info1miert worden seien. Dass diese Angaben zutreffen, ergibt 

sich nicht nur aus den polizeilichen Ermittlun gen in diese Richtung, die nach den Angaben 

der Zeugen KÖK Loeb, KHK. Kern und KOK Kaupmann keinen Ansatz - auch nicht für 

Problem e innerhalb der Familie - ergeben hätten, sondern aus dem Umstand, dass es um die 

finanziellen Verhältnisse von Klaus Toll wie dargetan und festgestellt schlecht bestellt und 

insoweit kaum noch Vennögen vorhanden war. Die Geschwister wussten ihren Angaben nach 

aufgrund von Telefonaten mit Klaus Toll auch, dass seine Tätigke it als Makler schon längere 

Zeit nicht mehr erfolgreich verl ief, so dass sie nicht davon ausgehen konnten, im Falle des 

Todes der gesamten Familie eine große Erbschaft zu erhalten. 
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Nach alledem ergibt sich zur Überzeugung der Kammer nicht nur nach dem bisherigen 

Beweisergebnis, sondern auch aufgrund der Tat sache, dass kein anderer Täter in Betracht 

kommt , dass der Angeklagte die ihm vorgeworfene Tat auch begangen hat. 

Gegen die Feststellungen der Kammer, dass der Angeklagte diese Tat begangen hat, spricht 

auch nicht die Tatsache , dass von ihm selbst keine tatrelevanten Spuren am Tatort bzw. im 

Tatortbereich gefunden wurden. Denn der Zeuge POK Degen bekundete, dass er - genauso 

wie der Zeuge KOK Loeb, der dies bestätigte - vom Angeklagten Speicbelproben genommen 

habe, die im Hinblick auf etwaige DNA-Spuren zu Vergleichszwecken mit den Spuren vorn 

Tatort, die im Haus, von den Leichen und im Auto des Geschäd igten Klaus Toll genommen 

worden seien, auf Übereinstimmungen ausge,;ve1tet worden seien . Nach dem Ergebnis der 

vielfältigen bei dem hessischen Landeskriminalamt durchgeführten Untersuchungen brachten 

diese jedoch keinerlei Übereinstimmung. Durch die Angaben des Sachverständigen Dr . 

Schneider zu den „äußerst umfangreichen " DNA-Gutachten steht nämlich - im Ergebnis 

zusrumnengefasst - fest, dass alle Vergleichstests von am bzw. im Tatortbereich genommenen 

Spuren keinerlei Übereinstimmung mit den Spuren des Angeklagten ergeben hätten. Er habe 

die DNA-Spuren vom Tatort und an bzw. von den Opfern untersucht. · Insbesondere 

hinsichtlich der Kleidung des IUaus Toll seien am Körper bzw . an den Kleidungsstücken des 

Geschädigten insgesamt vier Spuren gewesen, die aber nicht vom Angeklagten gest ammt 

hätten, sondern als DNA-Spur en des Sachverständigen Dr. Bux und der Polizeibeamten KOK 

Täufer, KTA Fritsch und POK Degen hätten zugeordnet werden können. Diese Spuren ließen 

sich dadurch erklären, dass h·otz Schutzanzug und Atemmaske ein unmittelbarer Kontakt der 

Beteiligten bei der Tatortsuche bzw. Spurenfeststellung gegeben sei, indem beispielsweise das 

Gesicht und der Körper abgeklebt werde, und es daher ein häufig anzutreffender Befund sei, 

weil es aufgrund des selu· nahen bzw. intensiven Kontakts der Berunten des 

Erkennungsdienstes mit dem Opfer zur Übeitragung von DNA - Spuren trotz der getragenen 

Schutzanzüge kommen könne. Andererseits folge daraus nicht bzw. lasse das Nichtauffinden 

von DNA-Spuren des Angeklagten am Tatort nicht den sicheren Schluss zu, dass der 

Angeklagte nicht am Tatort war bzw. diese Tat nicht begangen haben kann. Denn es sei 

„keinesfalls zwingend sondern allenfalls möglich ," dass solche DNA-Spuren (in 

Hautschüppchen) gefunden werden müssten, ein sicherer Schluss mithin nicht gezogen 

werden könne, soweit keine auf den Täter hinweisende Spuren am Tatort gefunden würden , 

so dass dies „keinesfalls" der Annaluue entgegenstehen würde , dass der Angeklagte der Täter 
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war. Denn beispielsweise auf einer Folie von ca. lOxlO cm würden sich ungefähr 1.000 

(Haut-) Pruiikel befinden, die zu finden seien und dann analysiert werden müssten. Falls eine 

DNA-Spur von einer Haut schuppe gefunden würde, müsse diese millionenfach vervielfältigt 

werden, bevor diese untersucht werden könne, da ansonsten kein sicherer Rückschluss auf 

eine Übereinstimmung mögbch sei. Für eine solche Folie von gerade mal 10x10 cm bräuchte 

man, um sie komplett zu bearbeiten, drei ganze Tage durch eine einzige Arbeitskraft. Dabei 

sei die Wahrscheinlichkeit, eine ausreichende Spur für eine DNA-Probe aufgrund einer 

Hautschuppe zu finden, so groß wie diejenige, ,,auf 20 Fußballfeldern eine Stecknadel zu 

suchen und zu finden". Soweit diese Spuren überhaupt zu finden seien, was wie ausgeführt 

keinesfalls zwingend sei, entstünden diese insbesondere bei intensivem Kontakt zwischen 

Täter und Opfer, könnten aber - vergleichbar mit einem Fingerabdruck - auch beim 

einmaligen Kontakt entstehen, was aber ebenfalls keinesfalls zwingend sei. Selbst wenn der 

Täter über das Opfer gestiegen sei oder gar sich das Opfer von näherem angeschaut habe, 

müsse es daher nicht zu der Spur einer Hautschuppe auf dem Körper des Geschädigten 

kommen. Selbst wenn ein Täter auf dem gesamten Körperbereich allerdings eine oder 

mehrere Hautschuppen verlieren würde, wäre dies wie zuvor ausgeführt relativ schwierig 

bzw. sehr unwahrscheinlich, wenn auch zumindest möglich, diese aufzufinden. Die 

Wahrscheinlichkeit bei einer Untersuchung des ganzen Körpers des Opfers wäre vergleichbar 

mit einem ,,Blutstropfen im Edersee". Daher mache diese ganze Untersuchung nur bei ganz 

eng begrenzten Regionen Sinn, so dass man vorher analysieren müsse, wo gegebenenfalls der 

Täter den Geschädigten berührt haben könne oder ihm anderweitig nahe gekommen sei. So 

sei auch vorliegend vorgegangen \.vorden, so dass nicht der gesamte Körperbereich, sondern 

nur ausgewählte Stellen unt ersucht worden seien. Hi.erbei hätten die gefundenen Ergebnisse 

lediglich bestätigt, dass es einen intensiven Kontakt zwischen den Personen, die beim 

Erkennungsdienst die Spurensicherung vorgenommen hätten, gegeben habe. Obwohl diese 

Mitarbeiter „Profis" seien, sei dies dennoch möglich, da sich dies trotz der Schutzanzüge 

aufgrund des sehr engen, körpernahen Kontakts nicht verhindern lassen würde. Dass diese 

Angaben des Sachverständigen Dr. Schneider zutreffen , ergibt sieb nicht nur aus deren 

Schlüssigkeit und Widerspruchsfreiheit , sondern auch daraus , dass auch der 

rechtsmedizinische Sachverständige Dr. Bux sie als „völlig zutreffend" bestätigte. Aufgrund 

ihrer Nachvollziehbarkeit hat sich die Kammer daher diese Ausführun gen zu Eigen gemacht. 

Daraus folgt zur Überzeugung der Kammer, dass der Angeklagte, auch wenn die DNA­

Vergleichstest allesamt negativ ausfielen, dennoch der Täter war , da ein Auffinden einer 
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solchen Spur in diesem Fall nach den Ausführungen des Sachverständigen Dr. Schneider 

keinesfalls zwingend, sondern all_enfalls möglich , wenn auch unwahrscheinlich ist und daher 

der Angeklagte nicht als Täter ausscheidet. Dies mus s umso mehr gelten, als das nach dem 

zur Überzeugung der Kammer festgestellten Tatablauf hinsichtlich aller drei Opfer keinerlei 

näherer oder gar körperlicher Kontakt stattgefund en hat , da es zu keiner unmittelbaren 

körperlichen Auseinand ersetzung kam und auch nach den Ang aben der Zeugen POK Degen, 

KOK Täufer , KTA Fritsch und KOK _Loeb keine Durchsuchung sspuren oder ähnliches am 

Geschädigten Klaus Toll festzustellen gewesen seien und hinsichtlich Petra und Astrid Toll 

die Schüsse jeweils aus einer gewissen Distanz abgegeben wurd en, Alleine der Umstand , dass 

der Täter (nach Augensch einsnahrne der Lichtbilder und der Aufnahmen der Sphäronkamera) 

die Leiche des Klaus Toll „überste igen" musste , um in die oberen Geschosse zu gelangen, 

gleichwohl keine DNA-Spuren von dem Angeklagten gefunden wurden, erlaubt - in 

Übereinstimmung mit den Ausführungen des Sachverständigen Dr. Schneider - nur die 

Schlussfolgerungen, dass dieses keinen „intensiven körperlichen Kontakt " vorau ssetzende 

Verhalten des Angeklagten entweder nicht zu einem Verlu st solcher relevanten Tatspur en 

geführt hat und auch nicht führen musste, oder solche DNA- Spuren von Hautschüppchen , 

sofern sie überhaupt am Tatort vorlagen, nicht gefunden werden konnten , Dafür spricht auch, 

dass der Angeklagte, der diese Tat im Detail plante , einen Scha lldämpfer selbst baute und 

diesen auch testete, mit Sicherheit nichts dem Zufall überlassen wollte, Handschuhe und 

geschlossene Kleidung trug und sich dementspr echend maskierte , um von niemandem erkannt 

werden zu können, In diesem Fall ist es aber umso fernliegend er , dass aufgrund dessen und 

des nicht vorhanden en unmittelbaren Kontakts Hautschupp en auf dem Tatopfer verloren 

wurden , deren Auffindung im Übrigen keinesfalls zwingend ist. In diesem Kontext ist zudem 

noch einmal darauf hinzuwei sen, dass die vielfältig en DNA -Unter sucbungen auch keinerlei 

anderweitige Spur auf dem Körper von IUaus Toll erkenn en ließen, die nicht 

tatortberechtigten Personen zuzuordnen sind. 

Gleiches gilt zur Überzeugun g der Kamm er für die Ergebni sse der im gesamten Tatortb_ereich 

genommen en Spurproben im Hinblick auf etwaige Faserspur en, Nach dem in der 

Hauptverhandlun g verlesenen Gutachten vom 25 .11-2010 wurden zwar keinerlei Faserspuren 

gefunden, die auf einen Zusammenhang zwischen der Tatbegehun g und dem Angeklagten 

schließ en lassen, Allerdings bedeutet dies zur Überzeugun g der Kammer nicht, dass der 

Angeklagt e nicht am Tatort war und diese Tat daher nicht begangen haben kann, Deru1 wie 

ausgefülui hatte sich der Angeklagte mit Sicherheit bei einer solchen Tat und deren Planung 

maskiert und seine am Tatort genutzte Kleidung und alle sonstigen Utensili en vernichtet, 
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zumal die Hausdurchsuchung beim Angeklagten wie dargetan un d festgestellt am 23.07.2009 

und damit über vier Monate später stattfand, so dass der Angeklagte ausreichend Zeit hatte , 

alle tatrelevanten Spurenträger zu b eseitigen. Darüber hinaus ist nach dem festgestellten 

Tatablauf mangel s konkr eter Berührun gsmoment e zwische n dem Angeklagten und seinen 

Opfern die Übertragung von Fasern sehr unwahr scheinlich. Darüber hinaus ist auch laut dem 

diesem Gutachten nicht zu erwarten, dass bei einer Spure nsicherung, die vier Tage nach der 

Tat stattfand, derartige Fasern aufgefunden werden müssen, da diese Spuren aus 

versch iedenen Gründen abgefallen oder abgestriffen worden sein könnten. 

Auch der Umstand, dass in der recht en Hosentasche der (so bezeichneten) Bundeswehrh ose 

keine Bauschaumpartikel , sondern ander e Plastikt eile gefunden wurden, spricht nicht gegen 

die Täterschaft des Angekl agten. Einerseits musste (wie ber eits dargetan und festgestellt) die . 

Bundeswe lu-hose nicht unmi ttelbar bei der Tatbegehung selbst getragen worden sein. 

Andererseits mussten sich solche Bauschaumt eilchen nicht in der Hosentasche befinden , 

zumal das Szenario , wie diese dorthin gelangen sollten, wenn sie aus dem Schalldämpfer in 

Schussrichtung hin ausgeschleude rt werd en, sch wer vorste llbar ist. 

Des Weiteren spricht auch nicht gegen die Tät erschaft des Angeklagten, dass er nicht nur 

während der gesamten Abhörmaßnahmen durch die Poli zei - weder am Telefon , noch zu 

Hause oder in seinem Auto - irgendwelche Angaben zur Tatbegeh un g machte , sondern 

vielmehr gegenüber seiner Frau am 23 .07.2009 auf d eren Frage ausdrückli ch in Abrede 

stellte , etwas mit der Tat zu tun zu haben. Nach Angab en des Zeugen KHK Kern habe die 

Ehefrau des Angeklagten diesen unmittelbar , nachdem er nach seiner Vernehmung am 

23.07.2009 von ihr abgeholt worden und zu ihr ins Auto gestiegen sei, die Frage gestellt: ,, 

Warst du auf dieser Seite?" . Daraufhin habe der Angeklagt e mit „Nein" geantwo rtet, wobei 

danach nicht melu- über diese Sache gesproc hen worden sei. Auch im Übrigen habe der 

Angeklagte währe nd der Überwachung smaßnahmen ke inerlei Angaben gemacht, die auf 

einen Tatbezug schließ en lassen würde n. 

Dies spricht jedoch nicht gegen die Feststellung der Kammer, dass der Angeklagte tatsächlich 

wie dargetan und festgeste llt der Täter war. Denn die s lässt sich zur Überzeugung der 

Kammer zwanglos damit erklären , dass es (wie dargetan und festgestellt) zum einen zum 

Tatplan des Angeklagte n gehörte, niemanden in die Planung - und erst Recht nicht seine Frau 

- mit einzubeziehen . Also ist es von ihm nur konsequent, die Frage seiner Ehefrau, ,,ob er auf 
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der (Internet-) Seite gewesen sei", zu verneinen, (wenngleich sich die Kamm er in diesem 

Zusammenhang nicht den Hinwei s ersparen will , dass der Ange klagte auf dieser Internetseite 

,,www.s ilencer.ch" gewesen war und dies auch wusste, er mithin keinen Grund haben musste, 

die frage seiner Frau gleichwohl zu verneinen, soweit es zumindest ihr gegenüber für seinen 

Zugriff am 18.02.2009 einen unverfän glich en Anlass gegeben haben sollte, der nichts mit der 

Tat zu tun hatte). Zum anderen war dem Angeklagten schon zu diesem Zeitpunkt bewusst, 

dass er gegebenenfalls polizeilichen Abhörmaßnahmen unt erliegen könnte. Dass dies so war, 

ergibt sich bereits aus Telefonat en seiner Ehefrau mit ihrer Mutter und ihrem Vater, die noch 

am 23.07.2009 geführt wurden. Im Gespräch mit ihrer Mutter um 17.46 Uhr sagte diese zu 

Anja Darsow: ,,die wem vielleicht uns sogar abhören", wora uf _Anja Darsow antwortete: ,,.ja, 

klar sollen se" und später in diesem Zusammenha ng: ,, Ja ist doch kein Prob lem. Könne se 

doch .machen .. " Ähnliches e~gibt sich aus dem am gleichen Tag mit ihrem Vater um 20.16 

Uhr geführten qespräch , indem sie zu ihm sagte : ,,Und wenn se jetz abhöm, dann sollen se 

halt abhörn, is mir auch egal.." . Der Umstand, dass die Ehefrau des Angeklagten dies sowohl 

ihrer Mutter als auch ihrem Vater so deutlich sagte, lässt zur Überzeugung der Kammer nur 

den naheliegenden Schluss zu, dass sie nicht nur mit ihrem Vater und ihrer Mutter, sondern 

auch mit dem Angeklagten , der sich wie dargetan und festges tellt in Bezug auf die 

polizeilichen Ermittlungen - auch und gerade in Bezug auf seine Person - viele Gedanken 

machte, darüber gesprochen hat. Denn wer sonst als der Angeklagte hätte zu diesem Zeitpunkt 

Anlass dazu gehabt, sich über derartige Maßnahmen der Polizei Gedanken zu machen und 

darüber auch mit seiner Frau zu sprechen. Dass es diese Telefonate gab, ergibt sich aus den 

verlesenen und m der Hauptverhandlu ng abgesp ielten · Aufzeichnun gen der 

Telefonüberwachung vom 23.07 .2009 hinsichtlich des von seiner Ehefrau genutzten 

Mobilfunkanschluss mit der Nummer 0151190463 7, von dem auf dem Festnetzansch luss ihrer 

Mutter Marlies Weber mit der Rufnummer 0607388696 angerufe n wurde. Gleiches gilt für 

das spätere mit ihrem Vater geführte Telefona t, welches von dem Anschluss ihrer Mutter 

Marlies Weber mit der Rufnumm er 0607388696 zu dem Ansch luss des Angeklagten mit der 

Rufnummer 0607361157 geführt wurde. Dass dem Angeklagten die Möglichkeit von 

Überwachungsmaßnahmen b ewusst war, ergibt sich überdies aus dem am 12.08.2009 um 

12. 17 Ulu· geführten Telefonge spräch zwischen ihm und seiner Schwester . Dort gab er gegen 

Ende des Telefonats an: ,,Natürlich hörn die mit, des wird ·wahrscheinlich sogar abgehört. 

Scheiß egal...". Dass es dieses Gespräch mit die sem lnbalt gab , ergibt sich wiederum aus den 

verlesenen Protokollen und in der Hauptverhandlung abgesp ielten Aufzeichnungen d~r 

Telefonüberwachung am 12 .08.2009, wobe i insowe it vom Ansch luss des Angeklagten mit der 
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Rufnummer 0607361157 bei dem Anschluss seiner Mutter mit der Rufnummer 060739187 

angerufen wurde. Wenn dies aber alles der Fall war, erschließt sich zur Überzeugung der 

Kammer daraus, dass der Angeklagte bereits am Tag seiner Festnahme am 23.07.2009 und 

danach um die Gefahr einer Abhörmaßnahme wusste und daher umso mehr keinen Anlass 

hatte, über das Geschehene - mit wem auch imm er - zu sprechen , so dass sein Verhalten 

insoweit erklärbar ist. 

Letztlich spricht gegen die Annahme der Täterschaft durch die Kammer auch nicht, dass die 

seitens der Sonderkornmission angeforderten Spürhunde aus Thüringen ebenfaUs keine 

Spuren des Angeklagten im Tatortber eich feststellen konnten. Der Zeuge POM Fleiscbauer 

gab an, dass er als Hundeführer des polizeilichen Suchhundes „Pluto", der auf die Auffindung 

vo11 Geruchsspuren menschlichen Geruches ausgebildet sei, am 08.05.2009 am 

vermeintlichen Tatort in Babenhausen zur Spurensuche eingesetzt worden wäre, wobei sein 

Hund dabei eine Geruchsspur habe aufnehmen und abarbeiten sollen. Daher habe man ihm 

Geruchsspuren zur Verfügung gestellt, die von drei verschiedenen Personen genommen - der 

Zeuge K.HK Kern bekundet e, dass dieses die Prob en der Nachbarn Zappe , Becker und des . 

Angeklagten gewesen seien - und jeweil s separat in ein Reagenz glas mitt els eines j eweiligen 

Spurenträgers gesichert worde11 seien. Dem Hund seien diese Geruchsspuren sprichwörtlich 

unter „die Nase gehalten worden" und danach habe der Hund versucht, eine Spur im Haus 

aufzunehmen. Dabei habe er in dem ersten Obergeschoss, in dem die Suche abgelaufen sei, 

verschiedene Spurenrichtun gen abgearbeitet , jedoch angezeigt, dass er keine Spur habe 

aufnehmen können. Dies habe er getan, indem er ihn angesprungen hab e, was bedeuten 

würde, dass seine Suche „negativ" gelaufen sei. Dass dies zutrifft, konnte clie Kammer durch 

Augenscheinsnabme der davon gefilmten Videoaufnahmen selbst festste llen, da der Hund das 

beschriebene Verhalten an den Tag legte, _wobei die Absuche im Flurbereich vor der Treppe 

begann und der Hund auch von dort in verschiedene Bereiche dieses Geschosses und einmal 

die Treppe in das zweite Obergeschoss hoch lief. Der Zeuge POM Söllner wiederum 

bekundete, dass er der Hundeführer des Suchhundes „Tyson" sei, mit dem er am 24.04.2009 

in Babenhausen vor der Tür des Tatorteingangsbereichs versucht habe, eine Spur 

aufzunehmen. Dabei seien dem Hund sterile Kompres sen vorgehalten worden, mit denen die 

am Tatort gefundenen Patronenhülse n beprobt worden seien, damit dieser eine Spur 

aufnehmen könne. Der Hund folge grundsätzlich immer den damit verbundenen Großspuren 

und nehme so eine Spur auf. Dem ersten Ansc hein nach habe der Hund zuerst eine Spur 

aufgenommen, wobei er dann sofort aus dem Grundstück heraus und dann rechts auf die 
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Straße in Richtung eines Feldwegs gelaufen sei , wobei sich dort dann die venneintliche Spur 

verloren habe. Die Kammer konnte sich insoweit ebenfalls von der Richtigkeit dieser 

Angaben durch Augenscheinsnahme der dabei gefilmten Videoaufnahmen überzeugen . 

Aus alledem ergibt sich jedoch zur Überzeugung der Kammer nicht, dass der Angeklagte als 

Täter ausscheidet. Denn nach den Angaben der Zeugen POM Fleischauer und POM Söllner 

kann es verschiedene und zugleich trifftige Gründe geben, warum ihr Spürhund nicht 

angeschlagen hat , obwohl der Angeklagte als Täter tatsächlich am Tat01i war. Der Zeuge 

POM Fleischauer erklärte insoweit, dass sein Hund zwar darauf trainiert sei, Vergleichsspuren 

in solchen Tatorten wiederzufinden, wobei aber gerade auch äußere Einflüsse und auch die 

Intensität der Geruchsspuren für eine solche Suche und den Erfolg dieser Suche maßgeblich 

seien. So sei das sogenannte „Duftfeld" besser , wenn sich beispielsweise der Täter bzw. die 

überprüfte Person länger in einem Raum oder einem Ort aufgehalten habe, so dass dann dort 

auch mehr Geruchsspuren vorhanden seien. Ein solches besseres „Duftfeld" erleichtere 

natürlich die Spurensuch e des Hunde s, genauso wie andersherum ein minimales „Duftfeld ", 

zum Beispiel aufgrund fehlender oder inzwischen schwächer gewordenen Spuren, es 

erschwere und dazu führen könne , dass der Hund keine Spuren mehr riechen könne. Das auf 

dem Video zu sehende Anspringen seines Hundes bedeute lediglich, dass dieser keine Spur 

habe aufnehmen können. Es bedeute jedoch nicht , dass grundsätzlich keine Spur vorhanden 

gewesen sei und damit die Person niemal s im Haus am Tatort gewesen sein könne. Er könne 

daher „auf gar keinen Fall" ausschließen, dass im Falle des Nichtanzeigens eines Sucherfolges 

durch den Hund eine Person nicht dennoch in dem Objekt bzw. an diesem Ort gewesen sei, da 

die Geruchsspuren verschiedenen Einwirkungen unterliegen und damit „kaputt gemacht" 

werden könnten , was bei spielswei se durch die inten siven Spurensicherungsmaßnahmen und 

weitere Untersuchungen vor Ort sowie durch die Anwesenheit von verschiedenen Personen 

passieren könne , für diesen (solchennaß en erkennbar) ,,spm eninten siven Tatort " sogar als 

relativ naheliegend angenommen werden müsse. Zudem sei auch ein zeitlicher Faktor zu 

berücksichtigen , da die Spur mit der Zeit immer mehr nachlasse. Es habe auch Fälle gegeben, 

in denen man eine Spur trotz aufwendiger Spurensich erungsmaßnahmen noch gefunden habe, 

es habe aber auch insoweit schon Fälle gegeben, in denen nicht s gefunden worden sei, obwohl 

der Täter am Tatort gewesen sei bzw. sein mü sse. Es handele sich dabei also nicht um das 

„Ausscheiden " von Tatverdächti gen, sondern vielmehr um die Klärung, ob der Hund eine 

Spur positiv aufnehm e, so dass alleine in djesem Fall gesagt werden könne, dass „diese 

Person im Haus gewesen sein müsse". Ein Rückschlu ss aus dem Gegenteil, dass diese Person 
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mangels Anschlagen des Hundes nicht in dem Haus gewesen sein könne, könne so keinesfalls 

getroffen werden. Dies gelte insbesondere auch deshalb , da sein Hund gerade nicht auf einen 

Geruchsvergleich, d. h. auf die Üb erprüfung eines ganz konkreten Gegenstandes, der mit 

Geruch kontaminiert ist und einer ganz konkreten Person, die auf diesen Geruch hin überprüft 

werde, sondern vielmehr nur darauf trainiert sei, eine Spur aufzufinden . Für 

Geruchsvergleiche wiederum seien andere Hunde speziell ausgebildet, nicht aber der von ihm 

geführte Spür~und. 

Da der Zeuge POM Fleischauer mit seinem Spürhund nach den in Augenschein genommen 

Lichtbildern nur das 1. Obergeschoß abgelaufen war , dabei nicht das Schlafzimmer von Petra 

Toll sondern lediglich der Flur- und Treppenbereich und teilweise die Treppe ·hoch abgesucht 

wurde, war damit kein Bereich betroffen, in dem sich der Angeklagte aufgrund des 

festgestellten Tatherganges länger aufhielt , so dass bereits deshalb kein intensiver Verlust von 

„Geruch" in dem abgesuchten Bereich zu erwarten war. Darüber hinaus war die Absuche 

mehr als eineinhalb Monate nach der Tatbegehung, so dass in dieser Zeit eine Vielzahl von 

Spurensicherungsmaßnahmen, Untersuchungen und nicht zu· vergessen die 

Schussnachstellungen stattfanden , so dass der Tatort von mehreren Personen und nicht nur 

einmal betreten wurde, so dass auch insoweit eine Abschwächung bzw. Beeinträchtigung der 

Spuren des Angeklagten erklärbar ist. Dass die glaubhaften Ausführungen des Zeugen POM 

Fleischau er und die daraus gefolgerten Schlüsse der Kammer zutreffen, ergibt sich zudem aus 

den weiteren Angaben des Zeugen POM Söllner, der die Ausführungen des Zeugen POM 

Fleiscbauer nicht nur grundsätzlich bestätigte, sondern darüber hinau s auch davon berichtete, 

dass er später noch mit seinem Hund nach den Spuren der beiden Einbrecher gesucht habe, 

die den Angaben der hessischen Kollegen nach den Einbrnch in das Haus der Familie Toll 

gestanden hätten, und sein Hund dennoch deren Geruch nicht habe aufnehmen können. 

Bereits dieser Umstand zeigt zur Überzeugung der Kammer, das s es zwe ifellos und generell 

möglich ist, dass sich in Räumen oder Orten ein sog. Spurenverursacher aufgehalten hat und 

dennoch der Hund nicht anschlagen muss. Dies wird auch bestätigt durch die weiteren 

Ausführungen des Zeugen POM Söllner, der angab, dass dieses Phänomen unter anderem 

dan1it erklärbar sei, dass die Vielzahl der anderen Spuren im Haus - also dieser Umstand 

selbst - für den Hund „interessanter" gewesen seien . Das Inter esse an den Spuren allgemein 

entspreche nämlich den Instinkt en des Hundes , die auch nicht vollkommen abtrainiert werden 

köru1ten. Hintergrund könne beispielsweise - übereinstimmend mit den Angaben des Zeugen 

POM Fleiscbauer - auch sein, dass es einen großen „Geruchspool' " durch das Betreten von 
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einer Vielzahl von Personen zu verschiedenen Zeitpunkten gebe, so dass der Hund Probleme 

habe, die im aufgegebene Spur tatsächlich zu find en. Demg egenübe r sei es viel leichter , diese 

Spur zu finden , wenn es weniger Geruchsspuren und insbesondere weniger verschiedene 

Spuren gäbe. Man könne aus dem Umstand, dass der Hund nicht anschlage bzw. keine Spur 

finde, keinesfall s folgern, dass der Spurenträger , hier der Angeklagte , nicht mit Sicherheit am 

Tatort gewesen sein kann. Deshalb be stünde weiterhin die Möglichkeit, dass diese Person am 

Tatort gewesen sein und die Tat began gen haben könne. Diese Aussage fügt sich damit in die 

Erklärungen des Zeugen POM Fleischauer ein, so dass beide Au ssagen zur Überz eugung der 

Kammer eine nachvo llziehbar e Erklärung für das Verhalten der Spürhunde ergeben, welches 

die Täterschaft des Ang eklagten zur Überzeugung der Kammer nicht in Frage stellen kann. 

Dass der Ang eklagt e b ei seiner Motivlage und in Verfolgung seines Plane s, zur Beseitigung 

der Ursache des von ihm als unerträglich empfundenen Lärmes seine drei Opfer Klaus, Petra 

und Astrid Toll töten wollte - wie diese im Einzelnen darg etan und festgeste llt worden ist ...: 

kann im Hinblick auf die Zahl und die Art der auf diese jeweils abgefeuerten (Kopf-) Schüsse 

nicht dem Hauch eines Zweifels unterli egen. 

Dass der Angeklagte dabei und im Anblick der vor ihm in ihrem Blut liegenden Astrid Toll 

davon ausgehen mus ste, die ser, der er erkennb ar zweimal in den Kop f geschossen hatte , 

tödliche Verletzungen zugefügt zu haben , und dies auch tat und allein in dieser Annahme den 

Tatort verließ, erschli eßt sich ebenso zweifelsfrei von selb st. 

Dass der Angeklagte dabei jeweils die Arg- und Wehrlo sigke it seiner solchermaßen sich 

keines Angriffes versehenden Opfer ausnutzen wollte, erschließt sich ebenso zwanglos aus 

dem festgestellten Tatge schehen sowie bereit s unter verständiger Würdigung dessen, dass der 

Angeklagte sein erstes Opfer Klaus Toll zu dieser frühen Morgenstunde mit der 

unvermittelten Schussabgabe noch außerhalb der Tür zum Souterrain zu überra schen suchte , 

deshalb auch den Bewe gung smelder für das Licht abgeklebt hatte, mithin im „Dunkeln" 

bleiben wollte , und dass er auf Petra und AstLid Toll ebenso unvermittelt (zwei) Kopfschüsse 

abfeuerte, als diese friedlich in ilu·en Betten schliefen, wie dies im Einzelnen auch alles 

dargetan und festgeste llt worden ist. 

Dass er dabei und namentlich bereits in Verfo lgung semes Planes und den ihn insoweit 

bestimmenden Gefühlsregungen , bei seiner Persönlichkeit, die ihn Alles im Detai l kalkuli eren 



285 

ließ, stets in der Lage war, diese zu beherrschen, erschließt sich bereits im Hinblick darauf, 

dass er bis zuletzt auch zögerte, die Tat umzusetzen, sondern stattdesse n auch nach (legalen) 

Alternativen zur Lösung seines Problemes suc hte, wie dies ebenso Alles dargetan und 

festges tellt worden ist. 

Bei dem Angeklagten lag bei Begehung der Tat letzt lich auch keine erhebliche 

Beeinträchtigung der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit im Sinne der §§ 20, 21 StGB vor, so 

dass er die Tat in voll schuldfähi gem Zustand beging. 

Dies ergibt sich namentlich im Hinblick auf das von solchermaß en geplant e und vorgestaltete 

Tatgeschehen, dem von ihm gezeigten Nachtatverhalten, seiner sich daraus zu erschließenden 

Persönlichkeit und letztlich auch aufgrund des persönlichen Eindruckes, den die Kammer 

durch sein im Rahmen der Hauptverhandlung gezeigtes Verhalten von dem Angeklagten 

gewinnen konnte. Der Angek lagte ist geistig wie körperlich gesund und dabei auch 

mindestens durchschnittlich intelligent, was sein bisheriger Lebensweg zeigt, da der 

Angeklagte mit Erfolg einen Realschulabschluss erreichte und bewu sst kein Abitur ablegte, 

weil er nicht studieren wollte. Vielmehr begann er nach seiner Bundeswehrzeit bei der Firma 

Aumann GmbH bis zu seiner Festnahme zur Zufriedenheit des Inhabers Dieter Aumann zu 

arbeiten, was zeigt, dass er seine Aufgaben und Tätigkeiten ordentlich erledigte. Da dies im 

Hinblick auf seine Tätigkeit als Einkäufer eine gewisse geistige Fähigkeit und 

Grundintelligenz voraussetzt und diese zweifellos gegeben war, kann auch nicht nur 

ansatzweise davon ausgegangen werden, der Angeklagte könne schwachsinnig sein. Der 

Angeklagte ist auch geistesges und. Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass bei dem 

Angeklagten generell oder bei Begehung der Tat eine krankhafte seelische Störung im Sinne 

des § 20 StGB, also eine hirnorganische Schädigung, eine akute Psychose oder 

postpsychotischer Zustand vorge legen haben könnte. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine 

Störung der Hirnfunktion, die mit einer überdauernden traumatischen, entzündlichen oder 

tox ischen Hirnerkrankun g erklärt werden könnte. Bereits nach seiner Einlassung zu seinen 

persönlichen Verhältnis sen leidet oder litt der Angeklagte nicht an körperlichen oder 

seelischen Gebrechen, insbesondere war er niemals in psychiatrischer Behandlung gewesen, 

auch hatte er in seinem Leben keinen Unfall, in dessen Folge er eine Gehirnerschütterung 

oder gar ein Schädel- Hirntraum a erlitt bzw. bewusst los \lfl.lrde. Der Angeklagte kons umierte 

niemals Drogen und Alkohol nur gelegentlich, ,,mal eine bis zwei Flaschen Bier" . 

Hirnorganische Beeinträchtigungen von Auffassung, Konzentration und Merkfähigkeit waren · 
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bei ihm zu keinem Zeitpunkt festzustellen, weder in seinem Lebensweg , nament lich wie ihn 

die Kollegen auf der täglichen Arbe it erlebten, noch bei seinem solchermaßen raffinierten 

Nachtatverhalten und seiner dabei „zur Schau getragenen Kooperationsbe reitschaft", wie dies 

im einzelnen Alles festgestellt worden. Nicht nur bei seinen Vernehmungen gegenüber KOK 

Daab erwies sich der Angeklagte als stets aufmerksam, auch sein Verha lten in der 

Hauptverhandlung - immer , we1m er sich wieder einmal und nament lich dann an seine 

Verteidiger wandte, wenn es im Verlaufe der Beweisaufnalune (für ihn) darauf ar~lcam -

imponierte insoweit. Der formale Gedankengang ist bei ihm mithin ungestört. Ausdruck 

dessen ist schon seine auch in seiner Selbstwahrnehmung so vorhandene Persönlichkeit, die 

„ilm Alles kalk ulieren ließ." Dabei zeigte er sich stets abwägend und beherrscht, wie er nicht 

nur anlässlich seiner Vernehmungen gegenüber KOK Daab imponierte , sondern wie ihn auch 

seine Kollegen auf der Arbeit walu·nahmen. Aber auch für laankhafte Störungen der 

Emotionalität und des Antriebs im Sinne depressiver oder manischer Phasen ergab sich kein 

Anhalt. Seine bei ilm1 generell und stets vorhandene Fähigkeit zu Empathie erschließt sich 

bereits daraus, dass ilm die Arbeitskollegen als liebevollen Vater erlebten, ,,dem immer die 

Familie über Alles ging". Dem steht mithin nicht entgegen, dass der Angeklagte eine 

ansonsten sich verschlossen zeigende Persön l ichkeit war und auf der Arbeit kaum eine 

emotionale Regung zeigte, seine Problem nicht mit anderen tei len wollte, diese eher „in sich 

hineingefressen" hat. Seine Persönlichkeit eneichte in ihren Ausdrucksforme n aber auch nicht 

den Grad der schweren anderen seel ischen Abartigkeit. Im Hinblick auf seine „überkonekte" 

Lebensart und seine Einstellung verb ietet sich diese Annahme vordergründig betrachtet von 

selbst. Auch sein völlig unauffälliger und tade lloser Lebensweg und seine Lebensleistung bis 

zu diesem Zeitpunkt seiner für einen außenstehenden Betrachter kaum fassbaren Tat stehen 

bereits der Annahme einer schweren anderen seelischen Abartigkeit. Soweit er vor Wut 

„förmlich zittern _" konnte, falls er sich ungerecht behandelt fühlte, und mit Kritik generell 

nicht gut umgehen konnte , wenn er sich nicht im Umecht sah bzw. selbst davon ausging, 

keinen Fehler gemacht zu haben, heißt dies andererseits nicht, dass er nach seiner 

Persönlichk eit generell unfähig war, mit Frustrationen umzugehen. Dies belegt bereits der 

Umstand und zeigt seine emotiona le Schwingungsfähigke it, dass der Angek lagte die Kritik 

seines Arbeitgebers im Ergebnis jedenfalls angenommen hat und bei seiner Arbe it umsetzte. 

Er verfügt mithin über eine solche akzentuie1te Persönlichkeit, die den Angeklagten jedoch in 

die Lage versetzte, mit seinen Frustrationen und Gefühlen um gehen zu können . Der Grad der 

Grad der schweren anderen seelischen Abartigkeit also keinesfalls erreicht wird . 
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Auch die bei der Tatbegehun g an den Tag gelegte Kaltblütigkeit und Brutalität, die seiner 

Persönlichkeit eigentlich fremd war, steht dem nicht entgegen, da dies Teil der im Detail 

geplanten Tat und insowe it Voraussetzung war, die Tat durchführ en zu können . Allein sein 

zögerliches Verhalt en im Vorfeld des Gescheh ens, als er auch nach alternativen Lösung en für 

sein Prob lem suchte, zeigt ins oweit seine stets vorhandene Empathie und Beherrschung seiner 

Gefühlsregungen. Darüber hinau s kann das Vorliegen emer tiefgreifenden 

Bewusstseinsstörung in Form eines . Affektes sicher ausgeschlossen werden . Der Angeklagt e 

plante seine Tat nämlich „minutiö s" in der Abs icht , keinerlei Spuren am Tatort zu 

hinterlassen ( was ihm auch gelang), führte diese entspreche nd seinem Plan unter Ausnutzung 

seiner Kenntnisse durch und sorgte auch im Nac hgang des Tatgeschehen s dafür, dass die am 

Tatort verwendete Kleidun g, die . Tatwaffe samt Schalldämpfer und der damals bei der 

.Recherch e genutzte Comput er allesamt als Beweismittel unwiederbringlich vernicht et 

wurden. 

Nach alledem liegen keine Anhaltspunkte vor, die für die Einschränkung oder Aufhebung der 

Schuldfähigkeit des Angeklagten zum Zeitpunkt der Begehung der Tat sprechen würden. 

Der Angeklagte hat sich drei in Tatmehrheit ge mäß § 53 StGB stehender Morde gem. § 211 

StGB strafbar gemacht, wobei es hinsichtlich der Geschädigten Astrid Toll beim Versuch 

blieb und er in allen Fällen heimtückisch als auch aus niedrigen Beweggründen handelt e. 

Dies gilt zum einen für die gege nüber dem Geschädigten IUaus Toll begangene Tötung , die 

heimtücki sch begangen \1/Urde, da dieser aufgrund der Art und Weise der Tatbegehung durch 

den Angeklagt en arg- und wehrlos war, als die Tat an ihm verübt wurde. Denn als Klaus Toll 

wie üblich kurz vor 04.00 Uhr mit Hausmülltüt en in der Hand die Tür im SouteiTainbereich 

öffnete, um den Müll zu entsorgen, rechnete er nicht mit einem Angriff gegen sich, zumal 

auch der Sensor des Bewegungsmel ders in Richtung des vor dem Eingangsbere ich lau ernden 

Angeklagten abgekleb t war und daher auch kein Licht angehen konnte. Dadurch , dass Klaus 

Toll den zu diesem Zeitpunkt mask ierten und vermummten Angek lagten erst kurz vor Abgabe 

der ersten Schüsse mit der Waffe auf ihn gerichtet vor sich stehen sah, konnte er sich dann 

nicht mehr in irgendeiner auch nur ansatzweise effektiven AI1 verteidigen, sonde rn lediglich 

reflexartig Sclu-eien und die Hand schützend vor sich halten, bevor der Angeklagte auf ihn die 

ersten beiden der insgesam t sechs Schüsse ab gab. Daraus ergibt sich, dass der Geschädigte 

Klaus Toll dem vom Angeklagte n geführten Angiiff auf sein Lebe n ahnungs- und schutzlos 
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ausgeliefert war, da er nicht mit einem Angriff auf sein Leben rechnete und dabei nichts böses 

ahnte, sondern vielmehr wie üblicb die Entsorgung des Müll s vornehmen wollte. 

Diese Arg- und Welu·losigkeit nut zte der Angeklagten bewusst aus , als er wie geplant und für 

den Geschädigten Klaus Toll völlig überraschend diesen vor der Souterraintür kurz nach 

deren Öffnung abpasste und die ersten Schüsse auf diesen noch im Türbereich stehenden 

Geschädigten abgab, was dieser wiedemm nicht bzw. für eine effektive Verteidigung viel zu 

spät kommen sah und wogegen er sich deshalb weder schützen noch zur Wehr setzen konnte. 

Dies wollte der Angeklagte auch deshalb, da er in das Haus gelangen musste, um die Tötung 

der anderen Familienmitglieder durchführen zu können. 

Der Angeklagten handelte darüber hinaus aus niedrigen Beweggründen. Denn er tötete Klaus 

Toll, um das durch die Familie Toll seit Jahren bestehende und sich gerade in den letzten 

Jahren immer weiter steigernde Lärmproblem zu lösen und durch das Auslöschen der 

„Lärmverursacher" zu beenden, da au s Sicht des Angeklagten mit Klaus Toll aufgrund des 

Scheiterns aller unternommenen Gesprächsversuche _ eine gütliche Einigung hinsichtlich der 

Problematik nicht möglich war, alle anderen ,Lösungsversuche über den Vermieter Az oder 

durch das Rufen der Po lizei gescheitert waren und der Angeklagte - wiederum wie dargetan 

und festgestellt - nicht bereit bzw. aus seiner Sicht auch wirtschaftlich nicht im Stande war, 

eigene Konsequenzen im Hinblick auf die Möglichkeit, dem Lärmproblem durch Wegziehen 

in ein anderes Haus oder in eine andere Wohnung aus dem Weg zu gehen, zu ziehen .. 

Vielmehr entschied er sich in einem nicht zu überbietenden, emotionslosen und kaltblütigen 

Egoismus die gesamte Familie Toll, die aus seiner .Sicht für diese unerträgliche 

Lebenssituation verantwortlich war und für die er seinem Empfinden nach nich ts konnte, und 

entsprechend seines Plans _den Geschädigten Klaus Toll zuerst zu töten und dadurch deren 

sp1ichwörtlich wieder Ruhe in seinem Leben zu haben. Dieses Motiv ist Ausdruck einer 

besonders verachtenswerten Gesinnung und steht nach allgemeiner Anschauung sittlich auf 

tiefster Stufe , dessen sich der Angeklagte - als „überkorrekter " Mensch - stets auch bewusst 

war. 

Gleiches gilt für die Geschädigt e Petrn To11, die in ihrem Bett schlafend mit zwei Schü ssen 

durch den Angeklagten erscho ssen wurd e, da auch sie heimtückisch und mit niedrigen 

Beweggründen im Sinne des § 211 StGB getötet wurde . Entsprechend der getroffenen 

Feststellungen gab der Angek1agte beide Schü sse auf die Geschädigte Petra Toll in einem 
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Moment ab, als diese nichtsahnend schlief, was sich wie darg etan aus ihrer Liegeposition, der 

Körperhaltung als auch den Blutabrinn spuren an Kopf und im Bett ergibt, die allesamt ein an 

sich friedliches, undynamisches Bild eines schlafenden Menschen zeigen, der mit zwei 

Schüssen getötet wurde. Die Geschädigte versah sich insowei t keines Angriffs und war 

deshalb aufgrund ihres Schlafens in ihrer Verteidigungssituation nicht nur eingeschränkt, 

sondern diese war aufgrund dessen gänzlich aufgehoben, da sie ihre Arglosigkeit mit den 

Schlaf nahm. Dies wollte der Angeklagte entsprechend se ines Tatplan s auch ausnutzen, da er 

damit keinen Widerstand zu erwarten hatte und seine Tat vollenden konnte 

Dabei handelte der Angeklagte aus niederen Beweggründen, da er Petra Toll das Lebensrecht 

absprach, weil sie mit ihrem seitens der Kammer festgestellten Verhalten - regelmäßig laute, 

undefinierbare Schreie über den ganzen Tag verteilt bis in die Nacht hinein als auch lautstarke 

Streitereien mit ihrem Mann und ihrer Tochter, die mit Türenschlagen und ähnlichen 

verbunden waren - seinen Lebensalltag negativ beeinflu sste und aus Sicht des Angeklagten 

eine der „Lännquellen " war, die für ein in Zukunft ruhigeres Leben, wie es sich der 

Angeklagte in Bezug auf den Erwerb des Reihenhauses eigentlich vorgestellt hatte, beseitigt 

werden musste, zumal der Angeklagte wie auch die gesamte Nachbarschaft bemerken 

konnten, dass sich die Lärmbelä stigung durch ihre Schreie in der letzten Zeit noch deutlich 

verstärkt hatte. Dies stellt als Motiv ebenfalls eine b esonders verachtenswerte Gesinnung dar, 

die nach allgemeiner Auffassung sittlich auf tiefster Stufe steht. 

Hinsichtlich der Geschädigten Astrid Toll , die das Geschehen nach den Ausführungen des 

Sachverständigen Dr. Bux aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen und dem damit 

einhergehenden Blutverlust „alleine aus Zufall" überlebte, handelte der Angeklagte gern. §§ 

211, 22, 23 mit dem Tatentschlu ss, diese unbedingt zu töten , um diese als letzte 

Lännverursache1in auszuschalten . Dabei schoss er auf die ebenfalls die zu diesem Zeitpunkt 

schlafende Astrid Toll und handelte dabei sowoh l heimtückisch als auch aus niederen 

Beweg1,i-ründen. 

Dass Astrid Toll schlief , als die Schüsse wie dargetan und festgestellt auf sie abgegeben 

wurden, ergibt sich entsprechend der getroffenen Feststellungen wie bereits dargetan daraus, 

dass auch bei ihr aufgrund der Spuren in ihrem Schlafzimmer kein dynamisches Geschehen 

vorlag, sie aufgrund der Körperhaltung , die sie im Moment des Einschlagens der Projektile 
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aufgrund der festgestellten Schussverletzun gen hatte, die daraus folgende Blutabrinnspw- ins 

Bett und die Blutspur am Bett herun ter, was nach den Ausführungen des Sachverständigen 

Dr. Bux beides für eine gleichgelagerte, ruhige Liegeposition in einem schlafenden Zustand 

spricht. Aufgrund dessen wähnte sie sich keines Angriffs gegen ihr Leben und war gleichfalls 

wie ihre Mutter zu keinerlei Abwehrmaßnahmen imstand e. 

Ebenfalls handelte der Angeklagte auch bei ihr aus niederen Beweggründen, da er ihr 

ebenfalls wegen des von ihr ausgehenden, ihn. in seiner täglichen Lebenswelt zu Hause 

beeinträchtigenden Lärms , der mit ilu·er Erhankung und den damit auch einhergehenden 

Eigenarten - laute, quietschende Töne, falls ihr etwas nicht passte, als auch lautstarke 

Streitereien mit ihrer Mutter, die zum Teil mit Türenschlagen verbunden waren - zu tun hatte, 

ein Lebensrecht absprach und diese töten musste, um wie bei der Tötung ihrer Eltern eine 

bessere und insbesondere ruhigere Zukunft zu haben. Auch diese Haltung stellt als Motiv 

ebenfalls eine besonders verachtenswe1te Gesinnung dar, die n.ach allgemeiner Auffassung 

sittlich auf tiefster Stufe steht. 

Da der Angeklagte aufgrund der sich für ihn darstell enden Situation - die Geschädigte Astrid 

Toll lag wie dargetan und festgestellt regungslos und schwerverletzt in ihrem Bett - davon 

ausging, dass er alles nötige getan und sein weiteres Ziel, auch die Tötung von Astrid Toll, 

erreicht hatte, verließ er in diesem Glauben ihren Wohnbereich, um sich schnellstmöglich aus 

dem Haus zu begeben und dadurch die Entdeckungsgefahr zu minimieren . 

Da insow eit von einem beendeten Versuch auszugehen ist, konnte der Angeklagte, der nur 
' 

den Tod aller drei Familiem11itglieder im Auge hatt e und zu keinem Zeitpunkt nach Abgabe 

der beiden Schüsse davon ausging, dass Astrid Toll noch lebte, mangels aktiver Maßnahmen 

zu ilu·er Rettung nicht von diesem Versuch gem . § 24 Abs. 1 StGB zurücktreten. 

Diese drei Handlun gen gegenüber Klaus, Petra und Astrid Toll stehen zueinander jeweils in 

Tatmelu·heit gern . § 53 StGB. 
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V. 

Bei der Strafzumess ung ist die Kammer bezüglich aller drei in Tatmehrheit zu einander 

stehenden Taten vom Strafrahmen des § 211 StGB ausgegangen, der eine lebenslange 

Freiheitsstrnfe vorsieht. Im Hinblick auf die getöteten Klaus und Pet ra Toll lagen keine 

außergewöhnlichen Umstände, die eine lebens lange Freiheitsstrafe als unverhältnismäßig 

erscheinen ließen und zu einer Anwendung des § 49 StGB führen könnt en. 

Bezüg lich Astrid Toll hat die Kammer von der Mög lichkeit einer Milde rung nach § 23 Abs. 2 

StGB keinen Gebrauch gemacht und ist daher ebe nfall s von gesetzlichen Strafrahmen des § 

211 StGB ausge gangen. Hierbei hat d ie Kammer zu Gunsten des Angeklagten berücksichtigt, 

dass er bislang keine Straftaten begangen hatte. Zu seinen Lasten musste jedoch gewertet 

werden, dass der Umstand, dass es im Hinblick auf Astrid Toll lediglich beim Versuch blieb , 

nach · den Ausführungen des Sachverständigen Dr. Bux. ,,reiner Zufa ll" war, da die 

Verletzungen, die durch insgesamt zwe i Schüsse entstanden, derart schwer waren - unter 

anderem war der Kiefer nach Angaben des die Geschädigte Astrid Toll operierenden Zeugen 

Dr. Landis „pulverisiert" und musste dal1er komplett wiederhergeste llt werden - und dadurch 

ein erheblicher Blutverlust eintrat, was sich zur Überzeugung der Kammer auch wie dargetan 

und festgestellt an dem im Haus vorgefundenen Blutspurenbild zeigt, so da ss die Geschädigte 

Astrid Toll, so der Sachverständige Dr. Bux „genauso gut hätte sterben können " . Darüber 

hinaus fiel die A11 und Weise , wie die Tat geplant und durchgefiillrt wurde, negativ ins 

Gewicht, da der Angek lagte völlig ka ltblütig und ohne jedwed e Emotionen - also „eiskalt" 

- vorging . Ebenfalls war zu berücksichtigen, dass die Tatfolgen für Astrid Toll in mehrerer 

Hinsicht schwerw iegend waren: Zum einen musste sie in eine lange Ze it nach der Operation 

im Krankenhaus verweilen, bevor sie dann ers t nach mehreren Monaten im Herbst 2009 zu 

einer notwendigen Rehabilitationsmaßnahme nach Bad Wildu11gen kam, von der sie erst im 

Apri l 2011 wieder zurückkehrte, so dass es sich um eine selu langwierige Genesungszeit 

handelt. Zum anderen ist die Geschädigte Astrid To ll - was sich wie dargetan und festgestellt 

aus den Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. Berger ergibt - aufgrund ihrer 

Erkrank ung als Autistin im Zusammenspiel mit der durch den Angeklagten begang enen Tat 

nicht nur selu· stark traumatisiert, sondern hat auc h mit ihren verstorbenen Eltern ilu·e beiden 

Bezugsp erson und damit ilu· komplettes Lebensumfeld verloren, wa s besonders schwer ins 

Gewicht fällt. 
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Aus diesen Einzelstrafen war gern. § 54 StGB eme lebenslange Freiheitsstrafe als 

Gesamtstrafe zu bilden, 

Die Kammer hat außerdem die besondere Schwere der Schuld gemäß § 57 a StGB festgestellt. 

Die Entscheidung der Frage, ob die besondere Schwere der Schuld festzustellen ist, hat der 

Tatrichter unter Abwägung d~r im Einzelfall für und gegen den Angekla_b>ien sprechenden 

Umstände zu treffen. Bei der gebotenen Abwägung hat die Kammer berücksichtigt, dass 

dieser nicht vorbestraft ist. Zu Lasten lagen aber erheblich schulderschwerende Umstände vor, 

die die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld geboten. Denn der Angeklagte 

verwirklichte gegenüber seinem Opfer nicht nur jeweils zwei Mordmerkmale, indem er 

heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen handelte, sondern beging die Tat gegenüber 

Klaus, Petra und Astrid Toll und damit gegenüber drei verscruedenen Opfern, wobei Astrid 

Toll nur aus glücklichen Umständen überlebte. Zur Überzeugung der Kammer wiegen diese 

Umstände so schwer, dass im vorl iegenden Fall die besondere Schwere der Schuld 

festzustellen war. 

VI. 

Die Angeklagten haben gemäß §§ 465, 472 StPO die Kosten des Verfahrens, ihre eigenen 

Auslagen und die notwendigen Auslagen der Nebenkläger zu tragen, weil sie verurteilt 

worden sind. 




